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Hausanschrift: Bahnhofstr. 2-4 - 79312 Emmendingen
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Zentrale:  Tel.  07641 451-0 / Fax  07641 451-1999
E-Mail: mail@landkreis-emmendingende
Internet: w;w.landkreis-emmendingende
Öffnungszeiten  (allgemein):
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Do 14:00 bis 18:00 Uhr
Öffnungszeiten  Veterinäramt und Lebensmittelübervca-
chung:  Termin nach Vereinbarung

Veterinäramt und
Lebensmittelübenuachung
Adolf-Sexauer-Straße 3/1
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veterinaeramt@landkreis-emmendingen.de
AZ: 44 L/ VIG
Datum: 17.05.2022

Ihre Anfrage  nach dem Verbraucherinformationsgeseu  (VIG)
zu  der  Betriebsstätte  „Cugini", Karl-Friedrich-Str. 65, 79312 Emmendingen

Bezug:  Bescheiderteilung v. 26.04.2022
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nachdem  o. g.  Bescheid  bestandskräftig wurde, erteilen wir Ihnen folgende  Auskunft
zu  Ihren Fragen:

zu 1.)
Die  beiden  letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungen in  o.g.  Betriebsstätte
haben am 09,05.2019 und am 03.02.2022 stattgefunden.

zu 2.)
Verstöße bei der Kontrolle am 09.05.2019:

Bei  der  Kontrolle am  09.05.2019 wurden keine  lebensmittelrechtlichen Verstöße
festgestellt,

Verstöße bei der Kontrolle am 03,02.202?:

1.) Die Dokumentation der Belehrung nach S  43  Infektionsschutzgesetz (IFSG)
war nicht vorhanden.
Gem. S  43 Abs.l,  4  und 5  IFSG  ist, wenn Mitarbeiter nicht über die in dem
Gesetz  genannten  Tätigkeitsverbote und  Verpflichtungen in  mündlicher und
schriftlicher Form vom  Gesundheitsamt oder von  einem durch das  Gesund-
heitsamt beauftragten Arzt  belehrt wurden und  schriftlich erklärt haben, dass
ihnen keine Tatsachen  für ein Tätigkeitsverbot bei ihnen bekannt sind, die Ge-
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fahr gegeben,  dass  die Mitarbeiter trotz Erkrankungen und Anzeichen  von  Er-
krankungen mit Lebensmitteln arbeiten und dadurch eine Ansteckungsgefahr
für andere Menschen darstellen. Der Nachweis der Erstbelehrung ist in dem
Betrieb aufzubewahren und der Behörde auf Anforderung auszuhändigen.
Die Aufbewahrung  dieser  Dokumente ist nicht erfolgt.

2.)  Es  wurden offene Lebensmittel mit Zutaten in den Verkehr  gebracht, die aller-
gische  oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen  können, ohne diese
Zutaten zu  kennzeichnen.
Nach Art. 9  Nr. Ic  i. V.  m. Art. 44  Nr. la Lebensmittel-Informationsverordnung
(LMIV)  und  S 4 Abs. 2 und  3 Lebensmittelinformations-Durchführungs-
verordnung (LMIDV)  können sich  Verbraucher ohne  die  Kennzeichnung  der
Allergene  nicht ohne weiteres über die  ggfs.  enthaltenen allergenen Zutaten
informieren. Bei  dem betroffenen Personenkreis  stellt dies  eine  Gesundheits-
gefahr dar.

Die Mängelpunkte Nr. 1 .) bis 2.)  bei der Kontrolle am 03.02.2022 wurden abgestellt.

Hinweis:

Die VIG-Auskunft  dient zu  Ihrem privaten Gebrauch.  Die weitere Verwendung erhal-
tener  Informationen durch  die  Verbraucherin und  den  Verbraucher wird durch  das
VIG  nicht geregelt.  Eine  Weiterverwendung bzw. Weitergabe der  Informationen er-
folgt daher in eigener Verantwortung, wobei Sie  daher das  geltende Recht zu  beach-
ten haben.
Im  Hinblick auf  die  mit der  Informationsplattform „Topf-Secret" verbundene  kontro-
verse  Diskussion  können wir Sie  nur vorsorglich darauf hinweisen, dass  Sie,  wie bei
allen Meinungsäußerungen über Dritte, von diesen  rechtlich auf  Unterlassung  in An-
spruch  genommen werden können. Die  Beantwortung der Rechtsfrage,  ob derartige
Ansprüche  im  Einzelfall  gerechtfertigt sind,  liegt nicht im Aufgabenbereich  der Ver-
waltung  und  ist  daher  auch  nicht Gegenstand  der  vorliegenden  behördlichen Aus-
kunft. Im Rechtsverhältnis zwischen  den  Beteiligten liegt die  rechtsverbindliche Klä-
rung solcher Rechtsfragen bei den zuständigen Gerichten.
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